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Ein aufrichtiger und

eifriger Heimatschützler,

der die Reklamepest

in unsern Dörfern,
und ganz besonders im

Kanton Zürich, wie
keiner mit allen guten
Mitteln bekämpft hat,
weilt seit einem Monat
nicht mehr unter uns.

Constant Vogelsang,
der am 3. November
im Alter von 51 Jahren
das Opfer eines tük-

kischen Lungenleidens wurde, hat als Direktor der allgemeinen Plakatgesellschaft
nicht nur die Geschäfte seiner Unternehmung tüchtig geleitet; er hat sie durchaus

im Sinn des Heimatschutz geführt, den wilden Plakataushang nach Kräften
verhindert, Ordnung auf die Plakatwände gebracht, die Bretterzäune um die Bauplätze
als erster zu kleinen Kunstwerken der Reklame gestaltet. Das ist in Büchern und
Zeitschriften auch des Auslandes anerkannt worden und man hat es sich überall

zum Vorbild genommen. Damit diese Ordnung erreicht werden konnte, tat er alles,

um das Format der Plakate zu vereinheitlichen; er war auch bestrebt, dass möglichst

nur künstlerisch wertvolle Plakate zum Aushang gebracht werden sollten. Denn er

war auch Kunstkenner,
Sammler, hilfsbereiter
Freund unserer Künstler.

Wenn heute der

kunstverständige
Reisende in hohen Tönen

von Plakatkunst und

Plakataushang in der

Schweiz spricht, so

dürfen wir bei seinen

Worten dessen gedenken,

der uns zu solcher

verdienter Anerkennung

verholfen hat.
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Der Unfug der wilden Reklame.

Lin aufricbtiger und

eifriger Kleimatscbüt^-

ler, 6er ciie KeKlame-

pesr in unsern Dörfern,
unci gan? besonders irn

Kanton ^üricb, wie
Keiner mir allen Auren
Vinteln bekämpft Kar,

weiir seit einem Vlonar
nicnr menr unrer uns.

Oomc«nc i^oZc/^anZ,
cier am z. IVovember

im ^,Irer von ; i ^sabren

cias Opfer eines rük-
KiscKen Kungenieidens wurcie, Kar als Direktor cier allgemeinen LlaKargesellscbafr
nicbr nur clie Oescbäfre seiner Dnrernebmung rllcbrig geleitet; er Kar sie ciurckaus

im 8inn cies Kieimarscbur? gefübrr, cien wilcien LlaKatausbang nacK Kräften ver-
Kincierl, Ordnung auf ciie LlaKatwände gebracbt, ciie Bretterzäune um die Bauplätze
als erster ^u Kleinen Kunstwerken cier KeKlame gestaltet. Das isr in öücbern unci

^eirsckrifren auck des Auslandes anerkannt worden und man Kar es sicK überall

?um Vorbild genommen. Damit diese Ordnung erreickr werden Konnte, rar er alles,

um das Kormar der Plakate ?u vereinkeitlicben; er war aucb bestrebt, dass möglicbst

nur Künstleriscb wertvolle LIaKare ^um /cuskang gebracbr werden sollten. Denn er

war aucb Kunstkenner,
Sammler, bilfsbereirer
Kreund unserer Künst-
ler. ^cVenn beute der

Kunstverständige Kci-
sende in boben l'öncn
von LlaKatKunst und

LlaKarausKang in der

8cKwei^ spricbr, so

dürfen wir bei seinen

Korten dessen geden-

Ken, der uns ^u solcber

verdienter ^.nerken-

nung verboifen Kat.
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Täte jeder an seinem

Orte, was er getan hat,

es stünde manches besser

im Lande.

Die acht Bilder, die wir
hier wiedergeben, sind

von Constant Vogelsang

aufgenommen und
der Redaktion kurz vor
seinem Tode zur
Verfügung gestellt worden.

Man sieht aus ihnen,

wie schlimm es noch

steht, wie die ungeregelt,

teils übereinander geklebten und zu Fetzen verwitterten Plakate Bauernhaus,

Dorfbild und Landschaft scheusslich verunstalten. Und zwar nehmen die Anzeigen
der grossen Wanderzirkusse dabei wenig Raum ein, so arge Verwüster sie sonst sind.

Hier wäre ja dem Uebelstand leicht zu begegnen, wenn man solche Firmen zur Ein-

bezahlung einer erheblichen Hinterlage zwänge, die ihnen erst wieder erstattet würde,

wenn ihr letztes Plakat verschwunden ist; das Gleiche sollte für die Wahlplakate
der politischen Parteien geschehen.

Das einzige Mittel jedoch, dem wilden Plakataushang dauernd zu begegnen ist die

Verpachtung der Reklameflächen an eine Gesellschaft, die der Oeffentlichkeit über

ihr Tun und Lassen Rechenschaft schuldet. Sind es doch gerade die kleinen Reklameinstitute,

die das grösste Unheil anrichten, weil ihnen nur am Gewinnst des Tages

gelegen ist und nicht an

einem dauernden guten
Einvernehmen mit der

Bevölkerung, und weil
sie nicht über ein
Personal verfügen, das

befähigt wäre, Plakate
ohne Schaden für das

Dorf - und Landschafts-

bild anzubringen.
Der Regierungsrat des

Kantons Zürich hat vor
kurzem eine grundsätzliche

Entscheidung in
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'Läre jeder an seinem

Orre, vas er getan bar,

es stünde mancbes bes-

ser im Lande.

Oie acbt Lilder, die vir
bier wiedergeben, sind

von Oonsranr Vogel-

sang aufgenommen und
der KcdaKrion Kur? vor
seinem 'Lode ?ur Ver-

tügung gestcllr worden.

iVlan siebt aus ibnen,

wie scblimm es nocb

srebr, wie die ungere-
gelr, teils übereinander geklebten und Tu Lernen verwitterten LlaKare öauernbaus,

Ourtbild u,id l^andscbatr scbcusslick verunstalten, Llnd ?war nebmen die ^.n^eigen
der grossen Wanderzirkusse dabei wenig Kaum ein, so arge Verwüsrer sie sonst sind.

Liier wäre ja dem Klebelstand leicbt ?u begegnen, wenn man solcbe Lirmen ?ur Lin-
be^ablung einer erbeblicbcn Llinterlage Zwänge, die ibnen ersr wieder erstarret würde,

wenn ibr lereres LlaKar verscbwunden ist; das Oleicbe sollte für die V/ablplaKatc
der politiscben Larteien gescbeben.

Das einzige Vlirrel jedocb, dem wilden LlaKatausbang dauernd ?u begegnen isr die

Verpachtung der KeKIamefläcKen an eine Oesellscbafr, die der OeffentlicKKeir über

ibr Lun und Lassen Kecbenscbaft scbuldet. 8ind es docb gerade die Kleinen KeKIame-

insrirute, die das grossre LInbeil anricbren, weil ibnen nur am Gewinnst, des 'Lages

gelegen ist und nicbr an

einem dauernden guten
Linvernebmen mir der

LevolKerung, und weil
sie nicbr übcr cin Ler-
sonal verfügen, das be-

fäbigr wäre, Plakate
obne Zcbaden für das

Dorf-und Landscbafrs-

bild anzubringen,
Oer Kegierungsrat des

Xantons ^Uricb bar vor
Kurzem eine grundsät?-
licbe Lntscbeidung in
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dieser Frage getroffen. Die Gemeinde

Bassersdorf hatte ihr Plakat- und

Reklamewesen der Allgemeinen
Plakatgesellschaft verpachtet und ihr
damit das alleinige Recht zum Anschlag

in der Gemeinde zugestanden, worauf

einige kleinere Reklameunternehmer

zuerst beim Bezirksrat Bülach, und

dann, als es dort nichts fruchtete, beim

Regierungsrat vorstellig wurden, es

sei dieser Vertrag als nichtig zu
erklären. Diesen Rekurs wies der

Regierungsrat am 28. Juni 1930 ab,

unter Hinweis auf das zürcherische

Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch,

das ihn berechtigt, auf dem

Verordnungsweg die nötigen Verfügungen

zur Sicherung der Landschaft, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor Verunstaltungen

zu treffen; den Gemeinden wurde das Recht eingeräumt, entsprechende
Vorschriften für ihr Gebiet zu erlassen. Die Gemeinde Bassersdorf hat, als sie den Vertrag

abschloss, nichts anderes getan, als dieses Recht ausgeübt. Nach ihrer Plakatver¬

ordnung konnte sie das Reklamewesen

durch ihre eigenen Organe in

Regie besorgen lassen oder es auf dem

Vertragswege verpachten; es hatte

jedermann das Recht, sich um die

Pacht zu bewerben. Die Verfügung
steht in Widerspruch weder mit der

Kantons- noch mit der Bundesverfassung.

«Ihre Zweckmässigkeit ergibt
sich daraus, dass die Einführung eines

ausschliesslichen Pachtrechtes als

geeignetes Mittel erscheint, um die

Strassen-, Orts- und Landschaftsbilder

vor den Auswüchsen der
Reklame zu schützen. Müsste dieses

Recht auf dem kleinen Gebiet einer

Gemeinde jedermann eingeräumt wer-
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clieser Lrage getroffen. Die Oemeincle

Lassers6orf Karre ibr LlaKar- unci

KeKlamewesen 6er allgemeinen LIa-

KatgesellscKafr verpackter un6 ikr 6a-

mir cias alleinige KecKr?um ^nscKIag

in 6er Oemein6e ?ugestan6en, worauf

einige Kleinere KeKIameunterneKmer

Zuerst Keim Le^irKsrar Lülacb, un6

6ann, als es clorr nicbrs fruckrere, Keim

Kegierungsrat vorstellig wur6en, es

sei clieser Vertrag als nickrig ?u er-
Klären. Diesen KeKurs wies 6er Ke-

gierungsrar am 28. ^suni 19z« ak,

unrer I^inweis auf 6as ?ürckeriscke

LinfüKrungsgeser? ?um ^ivilgeser?-
Kuck, 6as ikn KerecKrigr, auf 6em Ver-

or6nungsweg clie nötigen Verfügungen

?ur 8icKerung 6er KanciscKafr, OrtscKafrsbil6er un6 ^ussicbrspunkre vor VerunstaK

tungen ?u rreffen; 6en Oemein6en wur6e 6as KecKr eingeräumt, enrspreckencie Vor-
sckrifren für ikr Oebier ?u erlassen. Die Oemein6e öassersciorf Kar, als sie 6en Ver-

trag aksckioss, nickrs an6eres getan, als clieses Kecbr ausgeübt. I>lacK ikrer LlaKarver-

or6nung Konnte sie cias KeKIame-

wesen 6urcb ibre eigenen Organe in

Kegie besorgen lassen 06er es auf ciem

Vertragswege verpacbten; es batte

jeclermann 6as Kecbr, sicb um 6ie

Lacbr ?u bewerben. Die Verfügung
srebr in ^Viclersprucb we6er mir 6er

Xantons- nocb mir 6er öunciesverfas-

sung. «Ibre Zweckmässigkeit ergibt
sicb ciaraus, 6ass 6ie Kinfübrung eines

ausscbliesslicben Lacbrrecbres als ge-

eigneres Vlittel erscheint, um ciie

Strassen-, Orrs- un6 Kan6scbatis-

bilcler vor 6en ^uswücbsen 6er Ke-
Klame ?u sckützen. iVlüsste clieses

Kecbr auf clem Kleinen Oebier einer

Oemein6e je6ermann eingeräumt wer-
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den, so könnte gerade der Zweck des

Heimatschutzes im Sinne des

Zivilgesetzbuches Art. 702 nicht erreicht
werden.»

Mit dieser Entscheidung der Zürcher

Regierung ist nun die Grundlage
geschaffen, auf der sich eine Säuberung
der Dörfer von dem hässlichen

Plakatunfug erreichen lässt. Die Gemeinden,

aus denen unsere acht Aufnahmen

stammen, werden uns Dank dafür
wissen, wenn wir sie nicht nennen.

An ihnen ist es nun, dafür zu sorgen,
dass sie als saubere, behagliche, gut
verwaltete Dörfer dastehen, und

nicht als solche, die nicht auf Ordnung

halten und sich noch obendrein

einen schönen Gewinn entgehen lassen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Dörfer

wieder viel mehr besucht werden, seit das Automobil die Menschen heute in Massen

aufs Land führt, wo früher bloss vereinzelte Wanderer zu sehen waren. Aber schliesslich

soll man ja nicht der Fremden wegen, die der Wind den Wirten ins Haus trägt,
auf ein schönes Dorfbild halten,
sondern um dem eigenen Gefühl für eine

würdige und liebenswerte Heimat
Genüge zu tun, sich die unanständigen
Reklamefetzen vom Leibe halten.

Albert Baur.

Vogelschutz. Dr. Arnold Masarey hat ein

Schriftchen «Die Erhaltung unserer Vogel-
weit" herausgegeben. Von 100 Stück an kann

es zu 10 Rappen hei Friedr. Reinhardt A.-G.
in Basel bezogen werden. Wir laden unsere

Sektionen ein, es für ihre Mitglieder, für
Schulen, landwirtschaftliche Vereine usw. zu
erwerben. Denn der Vogelschutz ist unser
bester Verbündeter; es gibt keinen Heimatschutz

ohne Vogelschutz und umgekehrt.
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den, so Könnte gera6e 6er ?veck 6es

KieimarscKur?es im 8inne 6es ^ivil-
geser^bucbes /^rr. /c>2 nickr erreickr
verclen.»

lVlir 6ieser KntscKei6ung 6er ^ürcker
Regierung isr nun 6ie (?run6Iage ge-

sckaffen, auf 6er sicn eine Säuberung
6er Dörfer von 6ern bässlicben ?Ia-

Karunfug erreichen lässr. Die Oemein-

6en, aus 6enen unsere ackr/^ufnakmen

stammen, verclen uns Dank 6atür
vissen, venn vir sie nicnr nennen,

/^n innen isr es nun, 6arur ?u sorgen,
6ass sie als saubere, bebaglicbe, gut
vervalrere Dörfer clasteben, un6

nicbr als solcbe, clie nicbr auf Or6-

nung balten un6 sicb nocb obenclrein

einen scbönen (Zevinn entgeben lassen. Mir 6ürfen nicbr vergessen, 6ass 6ie Dörfer

vie6er viel rnebr besucbt ver6en, seit 6as ^.uromobil 6ie Ivlenscben beure in Ivlassen

aufs Lan6 fllbrt, vo früber bloss vereinzelte ^v/an6erer ?u seben varen. ^ber scbliess-

licb soll man ja nicbr 6er Kremclen vegen, 6ie 6er Min6 clen Birten ins ?jaus trägt,
auf ein scbönes DurfbiI6 Kalten, son-

6ern um 6em eigenen (Zefübl für eine

vür6ige un6 liebensverte Kleimat Oe-

nüge ?u tun, sicb 6ie unanstän6igen
R,cKIamefer?en vom Keibe balten.

/l/öcrc ö««r.

Voßclücliut?. Or, ^4rno/el ^a^>re^ e/n

5c^r</cc/?en «Oic? L?-/>a/t«nK «nieri?r I^ozi?/-

Wl?/k« /!>cra«Fz!?zeöc'n, I/o» ?oc> 5c«c^ an ^«n?i

« rc> /<«/>/>,?'! ^'iec/?-, /ieln/?a?-<lt

5e^k!«ni?n ei«, <?5 /«> i/ire ^/r^/ie^e?-, /«r

öe^ter ^e^«nc/eter/ ^ Zeör Trinen
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